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Allgemeine Geschéftsbedingungen Vermietung

1. Gegenstand der AGB

a)

b)

Die nachfolgenden Geschéftsbedingungen umfassen die Vermietung von Sachen, insbesondere von
Geréten und Anlagen zur Musi kwiedergabe des Vermieters.

Nicht beriihrt von dem zugrundeliegenden Mietvertrag und diesen Geschéftsbedingungen sind der
etwaige Transport und Auf- und Abbau von Sachen, die nicht Gegenstand des Mietvertrages sind. Sofern
der Vermieter derartige Sachen transportiert oder auf- oder abbaut, handelt es sich um Kulanzarbeiten,
fur deren Ausfiihrung der Vermieter grundsétzlich keine Haftung tibernimmt.

2. Allgemeines

a)

b)

©)
d)

Vermietung und Lieferung erfolgen nur zu den nachstehenden Bedingungen, Abwei chungen und
Nebenabreden bedirfen der ausdriicklichen, schriftlichen Bestétigung des Vermieters. Aus eéinem
stillschweigenden Verzicht des Vermieters auf die Beachtung der Schriftform bei abweichenden
Regelungen und Nebenabreden in der Vergangenheit kann kein Verzicht auf die Einhaltung der hierdurch
beriihrten Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen hergeleitet werden.

Etwai ge Mietbedingungen des Mieters wird hiermit widersprochen. Sie verpflichten den Vermieter auch
dann nicht, wenn sie bel VertragsabschluR3 nicht noch einmal ausdriicklich zuriickgewi esen werden.

Die Unwirksamkeit oder Anderung einzelner Bedingungen beriihrt nicht die Giiltigkeit der tibrigen.

Bei Nichteinhaltung der Bedingungen, insbesondere bei Zahlungsverzug des Mieters, ist der Vermieter
berechtigt, die Ausfiihrung vorliegender Auftrage bis zur Erfiillung der Bedingungen ganz oder teilweise
auszusetzen oder von nicht erfillten Vertragen zurtickzutreten.

3. Angeboteund Preise

a) EineBestellung gilt dann als angenommen, wenn sie vom Vermieter schriftlich bestétigt oder die Ware
Uibergeben ist. Ebenso bedirfen Erganzungen und Abanderungen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
schriftlichen Bestétigung des Vermieters. Die Angebote des Vermieters erfolgen freibleibend.

b) Abbildungen, MalRe und Gewicht in den Prospekten des VVermieters sind nur angendhert maf3gebend. Eine
Gewéhr fir ihre Einhaltung wird nicht Gbernommen.

c) Gebiihren und sonstige Kosten, die mit der Erfiillung behdrdlicher Auflagen zusammenhangen, gehen zu
Lasten des Mieters.

d) Alle Preise verstehen sich zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4. Erfallung

a) Der Vermieter erfiillt den Mietvertrag durch Bereitstellung der Ware in seinem Geschéftd okal, auch
wenn er die Ware an einen anderen Ort verbringt. Der Gefahriibergang auf den Mieter findet mit
Aussonderung der Ware durch den Vermieter statt.

b) Wenn dem Vermieter die Beschaffung eines bestimmten Gerétes nicht méglich ist, kann er den Vertrag

dadurch erflllen, dass er ein gleichwertiges Gerét bereitstelIt.

5. Zahlungsbedingungen

a)

b)

c)

d)

Die Rechnungsstelung wird spétestens bel Bereitstellung vorgenommen. Der Vermieter ist berechtigt,
Vorkasse oder Hinterlegung einer Sicherheit zu verlangen. Die Rechnungen sind porto- und spesenfrei
und in Friedberg zahlbar. Die Zahlung hat ungeachtet des Rechts der Méngelriige zu erfolgen.
Aufrechnung und Zuriickhaltung wegen irgendwel cher Gegenspriiche des Mieters sind ausgeschl ossen.
Schecks werden vom Vermieter nur zahlungshal ber angenommen. Zahlungsanweisungen und Schecks
gelten erst am Tage des Eintritts der unwiderruflichen Gutschrift als Zahlung. Bankspesen trégt der
Mieter.

Bei nicht termingerechter Zahlung des Mietersist der Vermieter berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von 3
% Uber dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, jedoch mindestens 10 % p. a pro angefangenem
Monat in Ansatz zu bringen.

Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstande, welche die Kreditwirdigkeit zu
mindern geeignet sind, haben sofortige Falligkeit aller Forderungen des Vermieters zur Folge. Sie
berechtigen den Vermieter, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszufiihren, nach
angemessener Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfiillung zu
verlangen, ferner dem Mieter jede Weiterverduf3erung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware zu
untersagen und die einzel nen Gegensténde wieder in Besitz zu nehmen. Die durch Riicknahme
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Mieters. In der Riicknahme liegt nur dann ein Riicktritt vom
Vertrag, wenn der Vermieter dies ausdrticklich schriftlich erklért. Die Auslieferung der ohne schriftliche
Riicktrittserkl&rung zurtick genommenen Ware kann der Mieter erst nach restl oser Bezahlung des
Mietpreises und aler Kosten verlangen.
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6. Wartung

a)

b)

Der Mieter beauftragt mit Abschluss dieses Mietvertrages den Vermieter ausschliefdlich, den
Mietgegenstand soweit notwendig zu warten.

Die Wartung umfasst nur solche Arbeiten, die als Reparaturen anzusehen sind oder unmittelbar der
Verme dung einer Funktionsstérung dienen. Die Regelung fiir andere Werkarbeiten (vgl. oben 1. b dieser
AGB’s) bleibt demnach unberiihrt. Die Wartungsarbeiten werden nicht gesondert ber echnet, es sei denn,
dass s e durch unsachgemal3e Behandlung der Mietsache oder aufgrund von Eingriffen von Personen
notwendig werden, die vom Vermieter nicht beauftragt worden sind.

7. Unterrichtungspflichten

a)

b)

Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter unverziiglich Stérungen der Mietsache mitzuteilen. Bel
Verletzung dieser Pflicht, kann der Vermieter Schadensersatzanspriiche bis zur Héhe des
Wiederbeschaffungswertes gegentiber dem Mieter geltend machen.
Der Mieter unterrichtet den Vermieter unverziiglich tiber etwaige Anderungen, die im Zusammenhang
mit der Mietsache stehen. Dies gilt insbesondere bei:
- Beschlagnahme, Pfandung oder dhnlichen MalRnahmen Drritter,
- Anderung der Betriebsverhd tnisse fiir die Mietsache, die eine Schidigung oder Gefshrdung
der Mietsache begriinden oder erhéhen,
- Konkurs- oder Vergle chsantrégen tUber das Vermdgen des Mieters sowie im Falle der
Liquidation des Geschéftsbetriebes des Mieters.

8. Untervermietung

Eine Untervermietung ist dem Mieter nicht gestattet.

9. Gewahrleistung und Haftung desVermieters

a)

b)
©)

d)

€)

Der Mieter erklart mit Empfang der Mietsache die Mangel freiheit derselben. Der Empfang der Mietsache
findet statt, wenn der Mieter die tatsichliche Verfligungsgewalt Gber die Mietsache erlangt. Die
Erklérung des Mieters gem. s. 1. begriindet die Vermutung, dass ein spater aufgetretener Mangel vom
Vermieter nicht zu vertreten ist. Dem Mieter obliegt die Beweidast dafiir, dass der Mangel schon vor
dem Empfang der Mietsache bestand.
Sollte ein derartiger Nachwel's erfolgen, treffen den Vermieter die gesetzlichen Gewahrlei stungspfli chten.
Der Gewdhrleistungsanspruch gegen den Vermieter entfalt, wenn
1. ernicht innerhalb von acht Tagen nach Feststellung des Mangels beim VVermieter schriftlich
geltend gemacht wird,
2. der Mieter dieihm obliegenden Vertragspflichten nicht erfiillt, insbesondere seinen
Zahlungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt,
3. die Mietsache von Dritten oder durch Einbau von teilen fremder Herkunft verandert worden ist
und der Schaden in unséchlichem Zusammenhang mit der Verénderung steht,
4. der Mieter die Vorschriften tber die Behandlung der Mietsache nicht befolgt,
5. Verschleil? oder Beschadigung auf fahrl&ssige oder unsachgemafie Behandlung zuriickzufiihren
ist oder
6. der Mieter dem Vermieter nicht die angemessene Zeit und Gelegenheit zur Vornahme aller dem
Vermieter notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferung gewahrt.
Eine Uber die vorstehende Gewahrlei stung hinausgehende Haftung des Vermieters wird, insbesondere
auch fur Mangelfolgeschéden dler Art, nicht Gibernommen.
Im Falle verspéteter Lieferung oder Bereitstellung der Mietsache durch den Vermieter, kann der Mieter
nur Schadensersatz fir die Ersatzbeschaffung verlangen, nicht dagegen fiir den entgangenen Gewinn.

10. Werkarbeiten desVermieters

a)

b)

<)

d)

Wenn Werkarbeiten, z. B. im Rahmen des Aufbaus einer Anlage oder von einzelnen Geréten erfolgen,
gelten die Bestimmungen dieses Absatzes.

Sofern derartige Werkarbeiten kostenl os durch den Vermieter erfolgen, handelt es sich um
Kulanzarbeiten, fir deren Ausfiihrung der Vermieter grundsétzlich keine Haftung Gbernimmt. Sofern
derartige Werkarbeiten gesondert berechnet werden, haftet der Vermieter nur fiir grobe Fahrl&ssigkeit.
Die Haftung des Vermieters beschréankt sich der Hohe nach, auf die Deckungssumme der betrieblichen
Haftpflichtversicherung.

Der Mieter und Besteller des Werkes hat auf Kosten ?alles seinerseits Erforderliche zu tun, damit die
Arbeiten rechtzeitig begonnen und ohne Stérung durchgefiihrt werden kénnen. Vor Beginn der Arbeiten
hat er dem Vermieter und Werkunternehmer die nétigen Angaben Uber die Lage verdeckt gefuihrter
Strom-, Gas-, Wasser- und dhnlicher Anlagen zu machen. Insbesondere hat er dem Vermieter die zu
beachtenden Unfallverhiitungsvorschriften bekannt zu geben.

Werden durch Umsténde, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, die Arbeiten um mehr als 14 Tage
unterbrochen, so geht die Gefahr fir die bereits erbrachten Leistungen fur die Dauer der Unterbrechung
auf den Mieter Uber. Nr. 9. dieser Geschéftsbedingungen bleibt fir den Mietvertrag unberiihrt.
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Die Gewshrleistung fiir die Werkarbeiten beginnt mit der Ingebrauchnahme (Ubernahme in den Betrieb
des Mieters). Verzogert sich durch Umstéande, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, die Ubernahmein
den Betrieb des Mieters um mehr s 14 Tage, so verkiirzt sich die Gewahrle stungsfrist um die Dauer der
Verzdgerung. Etwai ge Gewahrleistungsanspriiche gegen den Vermieter fir ausgefiihrte Werkarbeiten
verjéhrenin 6 Monaten.

Fur fehlerhafte Arbeiten von bereitgestelltem Persona haftet der Vermieter nicht, wenn er nachwei s,
dass er weder fehlerhafte Anweisungen gegeben hat, noch seine Aufsichtspflicht verletzt hat.

11. Unmoglichkeit, Vertragsanpassung

a)

b)

Wird dem Vermieter, die ihm obliegende Leistung unmdglich, so gelten die algemeinen
Rechtsgrundsétze mit der folgenden Mal3gaben: Ist die Unmdglichkeit auf VVerschulden des Vermieters
zurtickzufiihren, soist der Mieter berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, jedoch beschrénkt sich der
Schadensersatzanspruch des Mieters auf 10 % des Wertes degenigen Teiles, der Vermietung oder der
Leistung, die wegen der Unmoglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann.
Sofern Ereignisse, die aul}erhalb des Willens des Vermieters liegen (z. B. Hohere Gewalt), die
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich veréndern oder auf den Betrieb des
Vermieters erheblich einwirken, wird der Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht
vertretbar ist, kann der Vermieter vom Vertrag zurtick treten.

12. Open Air Konzerte

Wird zwischen den Parteien fiir ein Open Air Konzert vereinbart, dass der Vermieter die Funktion der Mietsachen
Uberwacht, hat der Vermieter insbesondere folgende Rechte:

a)

b)

Der Vermieter kann die Anlage abschaten oder auch ggf. abbauen, wenn durch &uRRere Einfliisse eine
Gefahr fur die Anlage oder die kérperliche Unversehrtheit von anwesenden Menschen besteht.

Der Vermieter kann die Anlage abschaten oder abbauen, wenn Krawalle oder Aufruhr die Anlage
gefahrden. Wird gem. den vorstehenden Voraussetzungen die Anlage abgeschaltet oder abgebaut, ist der
Mieter nicht berechtigt, daraus Schadensersatzanspriiche gegen den VVermieter herzuleiten.

13. Haftung desMieters

a)
b)
<)

Der Mieter haftet fir Verlust und Beschéadigung der Mietsache.

Der Mieter ist verpflichtet, ale tblichen Versicherungen fiir die Mietsache abzuschliefzen.

Tritt der Mieter ausirgendeinem Grund vom Mietvertrag zurlick oder verweigert aus anderem Grund
die Annahme der Leistung des Vermieters, hat der Mieter Ersatz fur die entstandenen Aufwendungen
und den Ausfall der M&glichkeiten einer anderweitigen Vermietung, nach den folgenden
Bestimmungen zu zahlen. Als 100 % der geschuldeten Leistungen des Mietersist das gesamte
Auftragsvolumen zu verstehen, das sich zusammengesetzt aus dem Mietzins zzgl. ggf. vereinbarten
Werkl6hne und der Leistungen von, durch den Vermieter beauftragten Dritten.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen M ehrwertsteuer. Die Berechnung der
nachfolgenden Fristen richtet sich nach dem Termin, an dem der Mietvertrag zwischen den Parteien abgeschl ossen

wurde.

Der Mieter hat danach bel Ricktritt folgende Riicktrittsgebiihren an den Vermieter zu entrichten:

Bis 60 Tage vor Mietbeginn 5 % des Auftragsvolumens,
Bis 45 Tage vor Mietbeginn 20 % des Auftragsvolumens,
Bis 30 Tage vor Mietbeginn 35 % des Auftragsvolumens,
Bis 10 Tage vor Mietbeginn 50 % des Auftragsvolumens &
Bis 3 Tage vor Mietbeginn 80 % des Auftragsvolumens.

Bei Nichtabholung der Mietsache nach Falligkeit schuldet der Mieter Schadensersatz in Héhe von 80 % des
Auftragsvolumens. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter nach Falligkeit eine kurze Nachfrist zu setzen und bei
fruchtlosem Ablauf die Mietsache anderweitig zu vermieten.

14. Erfullungsort und Gerichtsstand

Fir Vollkaufleute und juristi sche Personen des 6ffentlichen Rechtsist Erfillungsort und Gerichtsstand
ausschliefflich 61169 Friedberg. Dies gilt auch fur Anspriiche aus Schecks und Wechseln, sowieim
Mahnverfahren gem. § 38, 11 ZPO. Es gilt ausschliefdlich deutsches Recht.

Die Anwendbarkeit der einheitlichen Gesetze Uiber den internationalen Kauf beweglicher Sachen wird ausdriicklich
ausgeschl ossen.


http://www.softwarefuture.com/
http://www.softwarefuture.com/

	Allgemeine Geschäftsbedingungen Vermietung

